
Beschlussvorschlag: 
 
zum Punkt 2 
 
Neu: 
 
Der Stadtrat beschließt, dass der pauschale Festbetrag für die „Unterhaltung der Grundstücke 
und baulichen Anlagen (Bauunterhaltung)“ mit jährlich 10.000 Euro je Einrichtung anerkannt 
wird. 
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